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- Öffentlich - 
 
 
1.  Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung 
 
 Der Vorsitzende informiert, dass der Ausschuss in seiner letzten 

nichtöffentlichen Sitzung am 16. April 2015 folgende Beschlüsse 
gefasst hat: 

 
1.1  Die Verwaltung wird ermächtigt, zur Zinssicherung neben herköm-

mlichen Kommunaldarlehen bei Bedarf auch Finanzderivate in 
Form von Forward-Zinssatzswaps anzuwenden und entsprechende 
Verträge abzuschließen.  

 
1.2  Beförderungen 
 Frau Christine Fischer und Herr Thomas Eggenweiler werden zur 

Kreisoberverwaltungsrätin/Kreisoberverwaltungsrat ernannt.  
 
1.3 Die Verwaltung wird ermächtigt, einer übertariflichen Bezahlung der 

Stelle des Cheffahrers analog des PKW-Fahrer-TVL mit den 
entsprechenden Entgeltbestandteilen vorzunehmen. 

 
 Die Öffentlichkeit nimmt dies zur Kenntnis. 
 
2.  Jahresabschluss 2014 des Landkreises Esslingen 
 
 Der Ausschuss nimmt den Jahresabschluss 2014 des Landkreises 

Esslingen wie er in Vorlage 66/2015 dargestellt ist sowie die 
Erläuterungen der Kreiskämmerin zur Kenntnis. 
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3.  Finanzzwischenbericht zum 30. Mai 2015 
 
 Der Ausschuss nimmt diesen Finanzzwischenbericht, wie er in 

Vorlage 67/2015 dargestellt ist, zur Kenntnis. 
 
4.  S2 Verlängerung nach Neuhausen a. d. F. 
 
 Der Ausschuss beschließt, dass aus wirtschaftlichen und förder-

technischen Gesichtspunkten heraus die Ergebnisse der betrieb-
lichen Untersuchung für die S-Bahn-Verlängerung nach Neuhausen 
a. d. F. durch die SSB AG planerisch umgesetzt werden und als 
Grundlage für die Planfeststellung dienen sollen (19 Ja-Stimmen, 1 
Nein-Stimme). 

 
5.  Anpassung des VVS-Gemeinschaftstarifs an die Kostenent-

wicklung zum 1. Januar 2016 
 
 Der Ausschuss nimmt die Erhöhung des Gemeinschaftstarifs ab  

1. Januar 2016 um durchschnittlich 2,5 % zur Kenntnis und fasst 
folgenden Beschluss: 

 
5.1 Der Vorsitzende wird beauftragt, die im Nachgang zur VVS-Gesell-

schafterversammlung am 8. Juli 2015 vom VVS im Umlaufver-
fahren einzuholende Zustimmung zu der vorgeschlagenen Tarif-
anpassung bei den einzelnen Tarifarten zum 1. Januar 2016 zu 
erteilen (20 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme). 

 
6.  5. Ausführungsvertrag zum S-Bahn-Vertrag Stuttgart 
 -  behindertengerechte Nachrüstung der S-Bahn-Stationen in 

 Oberesslingen und Esslingen Zell 
 -  Entscheidung über die Mitfinanzierung von Kosten- 
   erhöhungen 
 
 Der Ausschuss fasst einstimmig folgende Beschlüsse: 
 
6.1  Der Erhöhung der Finanzierungsbeteiligung auf rd. 425.000 € für 

die behindertengerechte Nachrüstung der S-Bahn-Stationen 
Oberesslingen und Esslingen-Zell wird zugestimmt. 

 
6.2 Der überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von rd. 86.000 € im 

Finanzhaushalt 2015 wird gem. § 84 Abs. 1 Gemeindeordnung 
(GemO) zugestimmt. 

 
7.  Wettbewerbliche Vergabeverfahren im ÖPNV 

- Sachstand und Information zum weiteren Vorgehen 
 
 Der Ausschuss nimmt vom gegenwärtigen Sachstand und den 

Informationen zum Vorgehen bei wettbewerblichen 
Vergabeverfahren (vergleiche Vorlage 76/2015) Kenntnis. 

 



 

 

- 3 -

8.  Wettbewerbliche Vergabeverfahren 
- Ausgleichsleistungen nach § 45 a PBefG 

 
 Der Ausschuss stimmt einstimmig der vorgeschlagenen 

Übergangsregelung (vergleiche Vorlage 77/2015) bei der 
Sicherung des § 45 a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) zu. 

 
9.  Wettbewerbliche Vergabeverfahren  

- Veröffentlichung der Vorabbekanntmachung (VAB) für das 
Linienbündel 6 Köngen - Wendlingen a. N. 

 
 Der Ausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 
 Der Veröffentlichung der Vorabbekanntmachung (VAB) für das 

Linienbündel 6 (vgl. Anlage zu Vorlage 78/2015) und den dort 
enthaltenen verkehrlichen Verbesserungen (Zubestellungen) im 
EU-Amtsblatt wird zugestimmt.  

 
10.  Unterbringung von Flüchtlingen im Landkreis Esslingen 

- Sachstandsbericht 
 
 Der Ausschuss nimmt den Sachstandsbericht, wie er sich in 

Vorlage 75/2015 darstellt, zur Kenntnis. 
 
11.  Annahme von Spenden 
 
 Der Ausschuss stimmt einstimmig der Annahme folgender 

Spenden zu: 
 

Spenden zur Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- 
und Zivilschutzes sowie der Unfallverhütung (§ 52 Abs. 2 Nr. 
12 Abgabenordnung) 
a) Sachspende der EnBW (Überlassung eines Brandübungs-

containers vom 22. Oktober - 01. November 2015), im 
Gegenwert von 1.986,00 €. 

 
 Spenden zur Förderung von Kunst und Kultur (§ 52 Abs. 2 Nr. 

5 Abgabenordnung) 
b) Spende des Landfrauenvereins Gäufelden, Stuttgarter Straße 8, 

71126 Gäufelden-Öschelbronn (Projekt „Garten Haus Bühler aus 
Öschelbronn“ des Freilichtmuseums Beuren), in Höhe von 150 €, 
eingegangen am 13.05.2015. 

c) Sammelspenden im Jahr 2015 von verschiedenen anonymen 
Spendern für das Projekt „Garten Haus Bühler aus Öschelbronn“ 
des Freilichtmuseums Beuren, in Höhe von 86,13 €. 

 
 Spenden zur Förderung der Jugend- und Altenhilfe (§ 52 Abs. 

2 Nr. 4 Abgabenordnung) 
d) Spende von Herrn Edgar Wimmer, In der Warth 82, 73230 

Kirchheim unter Teck, in Höhe von 25 €, eingegangen am 
10.03.2015. 
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 Spenden zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke 
(§ 52 Abs. 2 Nr. 25 Abgabenordnung) 

 e) Spende von Herrn Eduard Neumann, Einsteinweg 8, 72622  
   Nürtingen, in Höhe von 100 €, eingegangen am 04.05.2015 
 
 12.  Verschiedenes 

- Geschäftsanteilskauf an der Neckarhafen Plochingen GmbH 
 
 Der Vorsitzende informiert, dass der Landkreis am 2. Juni 2015 von 

der Fa. Wolfer UTS GmbH, Gerlingen, deren Geschäftsanteil an 
der Neckarhafen Plochingen GmbH gekauft habe. Mit dem Kauf 
des Geschäftsanteils gehe das Gewinnbezugsrecht mit Wirkung 
vom 01. Januar 2015 auf den Landkreis Esslingen über. Die auf 
diesen Geschäftsanteil entfallenden Gewinne für die Jahre 2014 
und 2015 stehen ebenfalls dem Landkreis zu. Das Stammkapital 
der Neckarhafen Plochingen GmbH betrage 2.200.000 €, an dem 
der Landkreis bisher mit einem Geschäftsanteil von 110.000 € bzw. 
5 % beteiligt ist. Durch den Geschäftsanteilskauf erhöhe sich die 
Beteiligungsquote des Landkreises auf 6,2 %.  

 Der Ausschuss nimmt dies zur Kenntnis.   
 
 
gez. 
Heinz Eininger 
Landrat  
 
  
 
 

 
 


